
Bebauungsplan Nr.  
NH 124 "Bahnhof Neheim -Hüsten"  

 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
A.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)  
 

1.1 MI - Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
1.1.1 Zulässige Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 3 BauNV O 

Im gesamten MI (Teilgebiet/TG 4) sind zulässig 
 

- Wohngebäude, 
- Geschäfts-, Bürogebäude, 
- Anlagen für sportliche Zwecke, 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaft en sowie Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes, 
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kult urelle, soziale und gesund-

heitliche Zwecke. 
 

1.1.2 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 BauNVO 

Im gesamten MI (TG 4) sind die unter § 6 Ab. 2 Nr. 6 bis 8 BauNVO aufgeführten zu-
lässigen Nutzungsarten (Gartenbaubetriebe, Tankstel len und Vergnügungsstätten) 
unzulässig.  
 

1.2 GE - Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO 

1.2.1 Zulässige Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 3 BauNV O 

 Im gesamten GE (Teilgebiete/TG 1 bis 3) sind zuläs sig 
 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze  und öffentliche Betriebe, 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
- Anlagen für sportliche Zwecke, 
- Anlagen für kirchliche, soziale und gesundheitliche  Zwecke, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordn et und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 

1.2.2 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 BauNVO 

Im gesamten GE (TG 1 bis 3) ist die unter § 8 Ab. 2  BauNVO aufgeführte Nutzungs-
art Tankstellen unzulässig.  
 

1.2.3 Ausschluss von Ausnahmen gem. § 1 Abs. 6 BauN VO 

Es wird festgesetzt, dass im gesamten GE (TG 1 bis 3) die ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 BauNVO Nr. 3 - Verg nügungsstätten -  zu denen 
die nachfolgend aufgeführten Unterarten zählen allg emein unzulässig sind: 

- Spiel- und Automatenhallen und andere Unternehmen i m Sinne des §§ 33 d und 
33 i der Gewerbeordnung, 

- Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 33  c der Gewerbeordnung. 

Weiterhin allgemein unzulässig sind folgende Betrie bsformen als "atypische Ver-
gnügungsstätten": 



- Unternehmen, die zum überwiegenden Teil der Vermitt lung von Sport-, Renn- 
und anderen Wetten dienen 

- Bordelle, bordellartige Betriebe 
 

1.2.4 Ausschluss von Einzelhandel gem.§ 1 Abs. 5 i. V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 

Innerhalb des GE - TG 2 und 3 sind Einzelhandelsbet riebe, die sich ganz oder teil-
weise an den Endverbraucher richten, unzulässig. 

Ausnahmsweise ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB der Verkau f von im Plangebiet gefer-
tigten Waren an Endverbraucher zulässig, sofern die  Verkaufsstätte in unmittelba-
rem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit d em produzierenden Be-
trieb steht. Die Verkaufsfläche darf 200 m² nicht ü bersteigen. Der produzierende 
Anteil muss überwiegen.  

Sie dürfen keine zentren- und nahversorgungsrelevan ten Sortimente, die der nach-
folgend aufgeführten Liste zuzuordnen sind, führen:  



 

 
* beschlossen vom Rat der Stadt Arnsberg am 14.06.2 013 

ARNSBERGER SORTIMENTSLISTE *  
Nahversorgungsrelevante Sortimente 
- Back- und Fleischwaren  
- Drogeriewaren  
- Getränke 
- Nahrungs- und Genussmittel 
- Parfümerie- und Kosmetikartikel 
- Pharmazeutika / Reformwaren 
- Schnittblumen 
- Zeitungen / Zeitschriften 

Zentrenrelevante Sortimente 
- Antiquariat 
- Antiquitäten 
- Angler- und Jagdbedarf 
- Babyartikel 
- Bekleidung  
- Bettwaren 
- Bettwäsche  
- Bild- und Tonträger 
- Bücher 
- Computer und Zubehör 
- Elektrokleingeräte 
- Foto 
- Gardinen 
- Geschenkartikel 

- Glas / Porzellan / Keramik  
- Handarbeitsbedarf / Kurzwaren / 
Meterware / Stoffe / Wolle 

- Haushaltswaren 
- Heimtextilien, Dekostoffe, Haus- und Tisch  
wäsche 

- Hörgeräte 
- Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen  
- Lederwaren / Taschen / Koffer /  

Regenschirme 
- Musikinstrumente und Zubehör 
- Optik, Augenoptik 
- Papier, Bürobedarf, Schreibwaren 
- Sanitätsbedarf 
- Schuhe 
- Spielwaren 
- Sportartikel / -geräte (ohne 
   Sportgroßgeräte) 
- Sportbekleidung 
- Sportschuhe 
- Telekommunikation und Zubehör 
- Uhren / Schmuck 
- Unterhaltungselektronik und Zubehör 
- Waffen 

Nicht zentrenrelevante Sortimente 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Bodenbeläge, Teppiche (Auslegware) 
- Büromaschinen  
- Campingartikel  
- Eisenwaren / Beschläge 
- Elektrogroßgeräte 
- Elektroinstallationsmaterial  
- Erotikartikel 
- Fahrräder und technisches Zubehör 
- Farben / Lacke 
- Fliesen 
- Gartenbedarf /-geräte  
- Heizungen 
- Holz 

- Kamine / Kachelöfen 
- Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 
- Kinderwagen / Kindersitze  
- Lampen, Leuchten, Leuchtmittel 
- Maschinen / Werkzeuge 
- Matratzen 
- Möbel  
- Pflanzen / Samen 
- Rollläden / Markisen 
- Sportgroßgeräte  
- Sanitärartikel 
- Tapeten 
- Teppiche (Einzelware) 
- Zoologischer Bedarf ( Tierfutter, 
   zoologische Artikel, lebende Tiere) 



 

1.2.4 Zulässigkeit von kleinflächigem Einzelhandel in Gewerbegebiet Teilgebiet 1 
(Bahnhofsgebäude) gem. § 1 Abs. 9 BauNVO 

Im GE- TG 1 (Bahnhofsgebäude) ist kleinflächiger Ei nzelhandel, der der Nahver-
sorgung (u.a. Convenience-Produkte und Produkte des  Reisebedarfs) dient, mit 
einer Verkaufsfläche bis zu 400 m² ausnahmsweise zu lässig.  

Mindestens 90 % des angebotenen Sortiments sind gan z oder teilweise den Waren 
der o.g. Arnsberger Liste für nahversorgungsrelevan te Sortimente zuzuordnen. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung   

(gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21 BauNVO) 

2.1 Überschreitung der Grundflächenzahl gem. § 19 A bs. 4 BauNVO 

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,6 im  MI und 0,8 im GE ist gem. § 
17 Abs. 1 BauNVO auch in geringem Ausmaß oder im Ei nzelfall unzulässig.  
 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen gem. § 18 BauNVO 

Für den Geltungsbereich des MI und des GE wird als unterer Bezugspunkt für die 
max. Gebäudehöhe die Gradiente der vorgelagerten St raßenverkehrsfläche in der 
Mitte des Baugrundstückes festgesetzt. 

 
3. Bauweise  

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO ) 

In den mit MI und GE bezeichneten Bauflächen innerh alb des Plangebietes wird ei-
ne abweichende (a) Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise - jedoch ohne Län-
genbegrenzung der Baukörper - festgesetzt. 

 
4. Aufschiebend bedingte Festsetzung  

(gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Die mit      umgrenzten Flächen sind zurzeit noch als Flächen  für 
Bahnanlagen gewidmet. Diese Flächen werden mit bedi ngten Festsetzungen für 
die Nutzungen "GE" (Gewerbegebiet), öffentliche Ver kehrsflächen und öffentliche 
Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung "P+R - / B+R-Platz" belegt. 

Diese Nutzungen werden am Tag nach Bestandskraft de s Freistellungsbescheides 
gem. § 23 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) zulässi g.  

 
5. Verkehrsflächen  

(gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Die Straßenverkehrsfläche "Bahnhofsvorplatz" dient ebenerdig als Buswendean-
lage mit Bushaltestellen, Taxiständen, Parkplätzen für Kurzparker sowie Fahrrad-
stellplätzen. 

Im Bereich der Straßenverkehrsfläche "Bahnhofsvorpl atz" ist die Errichtung einer 
eingeschossigen, oberirdischen Anlage mit einer soz ialen Einrichtung für die Ver-
kehrsbetriebe und die Öffentlichkeit (z.B. Aufentha ltsraum, Waschraum, Toiletten) 
und / oder ein Kiosk zulässig. 

 
6. Nebenanlagen  

(gem.§ 14 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie jegliche bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelas-
sen werden können, auf den nicht überbaubaren Grund stücksflächen, nicht zuläs-
sig.  

7. Versorgungsanlagen und -leitungen  
(gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Die Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen m uss unterirdisch erfolgen. 
 



 
8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flä chen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 a und b BauGB) 

8.1 Pflanzgebot PG 1  - Bäume im Bereich des P+R-Platzes  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB i.V.m. § 9 Ab s. 1 Nr. 20 BauGB) 

 Innerhalb des festgesetzten P+R- und B+R-Platzes s ind zur Gliederung und Gestal-
tung je 5 angefangene Stellplätze ein standortgerec hter, hochstämmiger, heimi-
scher Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens  16-18 cm (gemessen in 
1,00 m Stammhöhe) anzupflanzen, und dauerhaft zu er halten. Abgängige Bäume 
sind gleichwertig zu ersetzen. 

 
Die Anpflanzungen sind innerhalb von zwei Pflanzper ioden nach der Baufertigstel-
lung fachgerecht durchzuführen. Die Bepflanzung ist  dauerhaft zu erhalten, ab-
gängige Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen. 

 
8.2 Pflanzgebot PG 2  - Bäume im Bereich der K leinbahnstra ße  

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB i.V.m. § 9 Ab s. 1 Nr. 20 BauGB)  

Zur Gliederung und Gestaltung  des Straßenraumes sind innerhalb des festgeset z-
ten Verkehrsgrünstreifens an der Kleinbahnstraße im  Abstand von ca. 10 ,00 m je 
ein standortgerechter, hochstämmiger, heimischer La ubb aum mit einem Stam m-
umfang von mindestens 16 -18 cm (gemessen in 1,00 m Stamm höhe) anzupflanzen, 
und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind gle ichwertig zu erse tzen. 

 
Eine Verschiebung der zu pflanzenden Bäume ist gem.  § 31 Abs. 1 BauGB zulä s-
sig, wenn dies durch Erdleitungen und -kabel, notwendige Ein - und Ausfahrten 
oder  eine geänderte Aufteilung der V erkehrsfläche erforderlich ist.  

 
Die Anpflanzungen sind innerhalb von zwei Pflanzper ioden nach der Baufertigste l-
lung fachgerecht durchzuführen. Die Bepflanzung ist  dauerhaft zu erhalten, a b-
gängige Pflanzen sind gleichwertig zu er setzen.  

 
8.2 Pflanzgebot PG 2  - Straßen- und wegebegleitende Begrünung entlang d er Bahnflä-

chen im Bereich der geplanten Erschließungsstraße 
 (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Entlang der Bahnflächen im Bereich der geplanten Er schließungsstraße ist als Ein-
friedung eine einreihige Buchenhecke  mit mindestens 3 Pflanzen je lfd. Meter in ei-
ner maximalen Höhe von 1,50 m festgesetzt. 
 
Die Anpflanzungen sind innerhalb von zwei Pflanzper ioden nach der Baufertigstel-
lung fachgerecht durchzuführen Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten, abgän-
gige Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen. 
 

8.2 Pflanzgebot PG 3  -  Straßen- und wegebegleitender Grünstreifen im M I - TG 4  
(gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

Entlang der Bahnhofstraße ist im MI - TG 4 ein 2 m breiter Grünstreifen (Blühstrei-
fen) vollflächig mit einer bodendeckenden Vegetatio n (Rasen, Gräser, Stauden, 
Kletterpflanzen, Gehölzen) fachgerecht anzulegen. 
 
Die Anpflanzungen sind innerhalb von zwei Pflanzper ioden nach der Baufertigstel-
lung fachgerecht durchzuführen Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten, abgän-
gige Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen. Notwen dige Grundstückszufahrten 
sind zulässig. 

 
8.4 Pflanzbindung PB 1  - Erhalt von Bäumen 
  (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)  

Die gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalt en. Abgängige Bäume sind 
gleichwertig zu ersetzen. 



 
B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

(gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)  

 
1. Einfriedungen zur Bahnlinie  
 
1.1 Die Grundstücksgrenzen im Gewerbe- und Mischgeb iet, die an die Bahnlinie 

angrenzen, sind in einer Höhe von mind. 80 cm bis m ax. 2,00 m einzufrieden. Als 
Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen sind n ur transparente Zaun- und 
Gitterkonstruktionen mit und ohne Hecke zulässig.  

 
1.2 Die Grundstücksgrenzen im Bereich des P+R- und B+R-Platzes, die an die Bahnlinie 

angrenzen, sind in einer Höhe von mind. 80 cm bis m ax. 1,60 m einzufrieden. Als 
Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen sind n ur transparente Zaun- und 
Gitterkonstruktionen mit und ohne Hecke zulässig.  

 
2. Werbeanlagen  
 
2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistun g zulässig und haben sich in Grö-

ße, Form, Material, Farbe und Lichtwirkung dem Ersc heinungsbild der Fassade un-
terzuordnen. Als Werbeanlagen sind unzulässig: 

 
• bewegliche (laufende) Werbeanlagen und solche Licht werbung, bei denen die 

Beleuchtung ganz oder teilweise im Wechsel an- und ausgeschaltet wird (Blink-
reklame), 

• freistehende bzw. freischwebende Werbeanlagen, dere n Höhe folgende Maße 
überschreitet: 

• bei Fahnen, Werbemasten, Werbeballons und vergleich baren Anlagen 8,00 m 
• bei Plakatwänden, Säulen und vergleichbaren Anlagen  3,00 m  
 

2.2 Das Anbringen von Werbeanlagen auf dem Dach ist  unzulässig. 
 
2.3 Die Größe der Werbeanlagen an Gebäuden darf fol gende Maße nicht überschreiten: 

• In der Breite darf sie höchstens die Hälfte der Bre ite der zugehörigen Gebäude-
seite bzw. des zugehörigen Gebäudeanschnittes einne hmen. 

• In der Höhe dürfen Werbeanlagen höchstens ein Dritt el der zugehörigen Wand-
höhe einnehmen, jedoch nicht höher als 2,50 m sein.  

• Von seitlichen Gebäudekanten ist bei Werbeanlagen e in Mindestanstand von 
1,00 m einzuhalten. 

 
2.4 Auslegerwerbung ist mit einer max. Ausladung vo n 1,40 m und einer max. Höhe 

von 2,00 m zulässig. 



C. KENNZEICHNUNGEN 
(gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)  

 
Für das gesamte Plangebiet erfolgt eine Kennzeichnu ng gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
„Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind". 
Mehrere gutachterliche Untersuchungen haben ergeben , dass im gesamten Plangebiet 
erhebliche Belastungen des Untergrundes mit umweltg efährdenden Stoffen vorliegen. 
Diese resultieren aus industriell / gewerblichen Nu tzungen und Anschüttungen unter-
schiedlicher Mächtigkeiten. Die Belastungen weisen einen heterogenen Charakter auf. 
Die Prüfwerte nach Anhang 2 Nr. 1 der BBodSchV für die Nutzungsart "Wohnen" als 
auch für die Nutzungsart "Industrie / Gewerbe" werd en stellenweise überschritten. Auf-
grund der vorhandenen Flächenversiegelung / Lage de r Belastungen ist derzeit keine 
Gefährdung für den Wirkungspfad „Boden - Mensch" zu  befürchten. 
Um zukünftig eine Gefährdung auszuschließen sind fo lgende Maßnahmen in Abstim-
mung mit der Stadt Arnsberg und der Unteren Bodensc hutzbehörde des Hochsauerland-
kreises erforderlich: 

1. Sofern die Wiedernutzung / Umnutzung mit einer U mgestaltung des Geländes (Ent-
fernung vorhandener Abdeckungen / Versiegelungen, B odenumlagerungen) ver-
bunden ist, ist eine gutachterliche Begleitung der Maßnahme erforderlich. Hierbei 
ist eine Unterbindung des Direktkontaktes mit den A ltauffüllungen erforderlich. 

2. Nutzgärten und Kinderspielplätze sind im Planber eich ausgeschlossen, soweit die 
Unbedenklichkeit nicht gutachterlich nachgewiesen w ird. 

3. Eine gezielte Versickerung des anfallenden Oberf lächenwassers ist im Planbereich 
ausgeschlossen. 

4. Der bei Baumaßnahmen anfallende Bodenaushub ist entsprechend der Nachweis-
VO zu beseitigen bzw. wiedereinzubauen. 

 
 

HINWEISE 
 
1. Begrünungsmaßnahmen  
 
 Zur Begrünung der privaten Grundstücksflächen und der öffentlichen Stellplatzan-

lage sind bevorzugt standortgerechte heimische Gehö lze zu verwenden. Nadelge-
hölze sollten vermieden werden.  

 
 Artenvorschläge: 
 

Laubbäume: Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Aho rn (Acer pseudoplatanus), 
Stiel-Eiche (Quercus robur), Winter-Linde (Tilia co rdata), Platane (Platanus x 
hybrida) 

 
Sträucher: Hain-Buche (Carpinus betulus), Kornelkir sche (Cornus mas), Weißdorn 
(Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Rot er Hartriegel (Cornus 
sanguinea), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Hu ndsrose (Rosa canina), 
Eberesche, (Sorbus aucuparia), Gem. Schneeball (Vib urnum opulus) 

 
Die Auflistung ist nicht abschließend. Das Anpflanz en anderer heimischer stand-
ortgerechter Bäume und Sträucher ist zulässig. 

 
2. Denkmalschutz  
 
 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt  werden. Die Entdeckung 

von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere Den kmalbehörde und / oder 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Te l.: 02761 / 93750, Fax.: 02761 / 
937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungs stätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 1 5 und 16 Denkmal-
schutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist be rechtigt, das Bodendenkmal 
zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Er forschung bis zu 6 Monaten 
in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

 



3. Gasfernleitungen  
 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  NH 124 "Bahnhof Neheim-
Hüsten" verlaufen folgende Gasfernleitungen: 

- L00008 Bl. 46a + 46b, 47, 48 + 48a, Schutzstreifen 4,0 m 
- A00213 Bl. 1, 1_D2, 2_D2; Schutzstreifen 4,0 m 
- A01871 Bl. 1; Schutzstreifen 4,0 m 
- L00129 Bl. 1; Schutzstreifen 4,0 m 
- Steuerkabel 022 Bl. 2 + 3 
- A00101 Bl. 1 (stillgelegt) 
- Trassierungsplan der geplanten L00008 (Schutzstreif en 6,0 m) 

Die in im Geltungsbereich des Bebauungsplanes NH 12 4 "Bahnhof Neheim-Hüsten" be-
findlichen Gasfernleitungen wurden im Bebauungsplan  nachrichtlich übernommen. 

Die Gasfernleitung L00008 wurde zwischenzeitlich im  westlichen Teilabschnitt der Klein-
bahnstraße umverlegt. 

Das Leitungsrecht wird den Versorgungsträgern und d er Stadt Arnsberg eingeräumt, die 
bei Bedarf die Leitungsrechte nutzen können. 

GUTACHTEN 

 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden folgende  Gutachten und sonstige Unter-
lagen berücksichtigt: 
 
- Flächenrisiko-Detailuntersuchung (FRIDU), Standort 8412, Arnsberg, Gbf. Neheim-

Hüsten, LANDPLUS GmbH, Juli 2017 
- Verkehrsuntersuchung Kleinbahnstraße in Arnsberg, N eheim-Hüsten, Runge + Küch-

ler, Ingenieure für Verkehrsplanung, Düsseldorf, Se ptember 2014 
- "Planung Park- & Ride-Anlage", Lageplan Gestaltung - Variante 5, Ingenieurbüro 

Hellmann GmbH, Arnsberg, Juni 2020 

 
 

BISHERIGES PLANUNGSRECHT  
(räumliche Überlagerung durch neues Planungsrecht) 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden in seinem Geltungsbereich die bisher 
gültigen Bebauungspläne oder Teile hiervon durch ne ues Planungsrecht überlagert.  
 
Betroffen ist hiervon der Bebauungsplan NH 110 "Von -Lilien-Straße", 1. Änderung. 
 
 



RECHTSGRUNDLAGEN / TECHN. REGELWERKE  
 
(Es gelten jeweils die bei Inkrafttreten des Bebauu ngsplanes gültigen Fassungen): 

 
� Baugesetzbuch (BauGB)  
� Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstück e (BauNVO)  
� Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne u nd die Darstellung des Planin-

haltes (PlanzV 90)  
� Bauordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (BauO NRW) 
� Gesetz zum Schutz und der Pflege der Denkmäler im L and Nordrhein-Westfalen 

(DSchG NRW)  
� Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (G O NRW) 
� Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz – 

BNatSchG)  
� Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Land eswassergesetz)  
 

Hinweis: 
 
Die hier aufgeführten Rechtsgrundlagen und die im Z usammenhang mit den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans genannten technischen Regelw erke - DIN-Normblätter, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art - können in der Nebenstelle des Rathauses der 
Stadt Arnsberg, Hüsten, Am Hüttengraben 31, 59759 A rnsberg, Fachdienst Bauordnung | 
Denkmalpflege, Zimmer A 0.011, während der allgemei nen Publikumssprechzeiten einge-
sehen werden. 
 


